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sind geeignet, konkretere Vorstellungen auf vielen Gebieten, 
z. B. die Sorge um Mutter und Kind, die Familienpolitik, die 
Gestaltung einer sozial gesicherten Perspektive der jungen 
Generation, und zu anderen Fragen aus unserer sozialisti
schen Rechtspraxis für die Gestaltung internationaler Bezie
hungen fruchtbar zu machen. Das erschließt, auch der inter
nationalen Wirkung der humanistischen Prinzipien unseres 
Rechts eine neue Dimension.

Vervollkommnung der rechtlichen Mittel zur Beschleunigung-
des wissenschaftlich-technischen Fortschritts
und zur wirksamen Durchsetzung des Leistungsprinzips

Die wichtigste Voraussetzung für die Durchsetzung der Frie
denspolitik der sozialistischen Staaten, die Erhöhung ihrer 
internationalen Ausstrahlungskraft und ihres Einflusses sind 
selbstverständlich die Steigerung der Wirtschaftskraft des So
zialismus und seine Sozialpolitik, die die grundlegenden Be
dürfnisse des Menschen immer besser befriedigt.

Einer der entscheidenden Schwerpunkte ist hier die Frage, 
wie mit den Mitteln des Rechts der wissenschaftlich-tech
nische Fortschritt beschleunigt und seine rasche Einführung 
in die Produktion stärker gefördert werden kann, auf welche 
Weise die notwendigen Bedingungen für diese Beschleuni
gung geschaffen und die sozialen Konsequenzen der wissen
schaftlich-technischen Revolution entsprechend den Grund
sätzen des Sozialismus bewältigt werden.

Großes Gewicht kommt hier der Frage zu, wie piit den 
Mitteln des Rechts das wissenschaftliche Schöpfertum der 
Menschen gefördert werden kann, ihre Bereitschaft, sich noch 
ungelösten Fragen zuzuwenden und dabei auch neue Wege 
zu suchen. Die stärkere Stimulierung des Neuerertums, der 
Risikobereitschaft sind hier wichtige Ansatzpunkte. Gleich
zeitig ist ein wirksames System der verstärkten Kooperation 
von Produktion und Wissenschaft zu entwickeln, das bewirkt, 
technische und technologische Neuerungen rasch und zügig 
einzuführen.

Dazu gehört, daß die rechtlichen Mittel vervollkommnet 
werden, um das sozialistische Prinzip „Jeder nach seinen 
Fähigkeiten, jedem nach seiner Leistung“ nicht nur konse
quenter anzuwenden und Tendenzen der Gleichmacherei zu 
bekämpfen, sondern dieses Prinzip auch über den ökonomi
schen Bereich hinaus noch umfassender auszugestalten. Die 
Anwendung dieses Prinzips überschreitet bekanntlich den Be
reich des Arbeitsrechts beträchtlich; es umfaßt auch die Ver
teilung, die gesellschaftlichen Konsumtionsfonds usw., in 
denen es noch wirksamer durchgesetzt werden kann. Dazu 
sind gründliche Untersuchungen der Zusammenhänge zwi
schen dem sozialistischen Leistungsprinzip und dem Prinzip 
der sozialen Gerechtigkeit erforderlich, die, gestützt auf die 
Erkenntnisse anderer Wissenschaftsdisziplinen, etwa der 
Ökonomen und der Soziologen, durchgeführt werden müssen.

Je mehr sich Leitung und Planung auf die qualitativen 
Wachstumsfaktoren der Produktion, auf Produktivität der ge
sellschaftlichen Arbeit und damit auf die Leitung und Pla
nung der Entwicklung der Produktivkräfte konzentrieren, um 
so wichtiger wird die Stimulierung von Schöpfertum und 
Leistungsbereitschaft, zu der auch unser Recht beitragen muß. 
Hinzu kommen hier viele Fragen, die mit der Schaffung der 
notwendigen Voraussetzungen einer breiten Anwendung des 
wissenschaftlich-technischen Fortschritts verbunden sind. 
Dazu gehört die k o m p l e x e  Regelung jener sozialen Be
dingungen, die für eine automatisierte Produktion und für 
den Übergang zur Einführung neuer Technologien geschaffen 
werden müssen, wie z. B. die soziale Sicherstellung der Werk
tätigen bei ihrer beruflichen Qualifizierung und beim Über
gang in neue Berufe, die Gewährleistung ihrer gesundheit
lichen Betreuung, die Sicherung der Versorgung bei Schicht
arbeit bis zur Organisierung eines modernen Dienstleistungs
systems, das den Bedürfnissen der. Menschen gerecht wird 
und Ausfallzeiten im Arbeitsprozeß vermeidet. Diese Fragen 
sind bisher in vielen einzelnen Rechtsvorschriften geregelt. 
Die Bemühungen und Ansätze, die Arbeit zur Organisierung 
und Stimulierung des wissenschaftlich-technischen Fort
schritts und zur rascheren produktiven Nutzung seiner Er
gebnisse mit den Mitteln der staatlichen Leitung und ent

sprechender rechtlicher Regelungen auf eine breitere und auch 
interdisziplinäre Forschungsbasis zu stellen, müssen ziel
strebig entwickelt und beschleunigt werden.

Weitere Entfaltung und Vervollkommnung 
der sozialistischen Demokratie

Ein entscheidender Schwerpunkt unserer Arbeit ist die wei
tere Erforschung der Voraussetzungen, des Inhalts sowie der 
Wege und Formen zur Entfaltung und Vervollkommnung der 
sozialistischen Demokratie, durch die das Vertrauensverhält
nis zwischen Partei der Arbeiterklasse, Staat und Volksmas
sen weiter gefestigt wird. Hier entwickelt sich die Arbeit vor 
allem auf vier Ebenen:

Wirksamer Einfluß der Gewerkschaften 
auf die Steigerung der Arbeitsproduktivität 
und die Gestaltung der Arbeitsbedingungen 

Im Bereich der materiellen Produktion, in den Betrieben, 
Genossenschaften und anderen Einrichtungen bis hin zu den 
Arbeitskollektiven ist es vor allem deren wirksamer Einfluß 
auf die Ausarbeitung der Pläne und die Gestaltung der Ar
beitsbedingungen, der auch mit rechtlichen Mitteln weiter 
ausgebaut werden muß.

Was die Betriebe anbelangt, so vollzieht sich dieser Pro
zeß entsprechend den Orientierungen des Parteitages vor al
lem über den Ausbau und die Verwirklichung der Rechte der 
Gewerkschaften, durch deren praktische Tätigkeit bei der Or
ganisierung des sozialistischen Wettbewerbs sowie bei der 
Vertretung der Interessen und der berechtigten sozialen Be
lange der Werktätigen im Arbeitsprozeß. Ohne die Gewerk
schaften, ohne die Beratung in deren Grundorganisationen, 
kann heute keine wesentliche Frage des Lebens und der Ar
beit in den Betrieben mehr entschieden werden. Mit Aus
nahme des Produktionsprozesses selbst, der spezifischen 
technologischen Gesetzen unterliegt, kann keine einzige Frage 
der sozialen Beziehungen in den Betrieben — von den Ar
beitsbedingungen über die Arbeitsdisziplin bis zur Freizeit 
und Erholung — ohne die Gewerkschaften und ihre jährlichen 
Vereinbarungen mit den staatlichen Leitern (Betriebskollek
tivverträge) entschieden werden.

Für die landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften 
orientiert der Parteitag auf eine weitere Erhöhung der Rolle 
der Mitgliederversammlungen bei der Vorbereitung grund
sätzlicher Entscheidungen, auf die Entwicklung der inner
genossenschaftlichen Demokratie und die Organisierung der 
Zusammenarbeit zwischen den Genossenschaften durch ver
traglich geregelte Beziehungen.

Nutzung der Sachkunde der Bürger 
bei der Vorbereitung von staatlichen Entscheidungen 
und bei der Kontrolle ihrer Verwirklichung 

Im territorialen Bereich der örtlichen Organe kommt es vor 
allem darauf an, die Werktätigen wirksamer in die Vorberei
tung staatlicher Entscheidungen einzubeziehen, die öffentliche 
Kontrolle ihrer Verwirklichung zu organisieren und eine le
bendige, eng mit den Bürgern verbundene Kommunalpolitik 
zu entwickeln, die an ihren materiellen Ergebnissen für die 
Bürger meßbar und nachweisbar ist. Dabei ist vor allem in 
Rechnung zu stellen, daß es heute nicht mehr schlechthin nur 
um die Einbeziehung der Menschen in die staatliche Leitung, 
um eine größere Zahl von Versammlungen und Beratungen 
geht. Vielmehr treten hier die neuen qualitativen Seiten der 
sozialistischen Demokratie.immer stärker hervor: die gründ
liche, sachliche und sachkundige Beratung der zu lösenden 
Probleme mit den Bürgern, die selbst über ein hohes Maß 
an Bildung und Sachkunde verfügen.

Es geht darum, daß diese Sachkunde für die Ausarbeitung 
und Qualifizierung staatlicher Leitungsentscheidungen be
deutend stärker genutzt und erschlossen wird und daß die 
Bürger das Ergebnis ihrer Mitarbeit in ihrem eigenen Le
bensbereich nachprüfen können. Es geht ferner darum, ein 
optimales Maß an sachlicher Komplexität der Entscheidungs
vorbereitung zu gewährleisten. Das bedeutet, daß die für eine 
Entscheidung maßgeblichen Sachzusammenhänge rechtzeitig 
analysiert und die spezifische Sachkunde der verschiedenen 
Schichten und Gruppen der Bürger auch spezifisch ange-


